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ALLGEMEINE KAUFBEDINGUNGEN

0.
DEFINITIONEN
In den nachstehenden Kaufbedingungen haben folgende Begriffe die folgende Bedeutung.
Lieferdatum: 
Datum, an dem die Waren bei BMT AEROSPACE INTERNATIONAL zu liefern sind.

Parteien: 
Beide Vertragspartner, BMT AEROSPACE INTERNATIONAL und Verkäufer, wobei BMT AEROSPACE INTERNATIONAL: BMT AEROSPACE INTERNATIONAL NV und/oder ihre liierten Unternehmen.
Verkäufer:
Vertragspartner von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL.
Waren: 
Die Materialien, Bestandteile, Maschinen, Dienste, Zeichnungen, Anweisungen und technischen Spezifikationen, in Übereinstimmung mit dem mit BMT AEROSPACE INTERNATIONAL geschlossenen Vertrag.
1.
ALLGEMEINES
1.1.
Diese allgemeinen Bedingungen gelten vorbehaltlich Änderungen, die ausdrücklich und schriftlich von den Parteien vereinbart wurden.

1.2.
Die Annahme der Bestellung bedeutet, dass der Verkäufer auf die Anwendung seiner allgemeinen oder besonderen Verkaufsbedingungen verzichtet, auch wenn vermerkt ist, dass allein diese gültig sind.

2.
VERTRAGSABSCHLUSS
Der Vertrag wird nach Unterzeichnung des Vertrags durch BMT AEROSPACE INTERNATIONAL und den Verkäufer als abgeschlossen betrachtet oder in Ermangelung eines Vertrags zu dem Zeitpunkt, wenn der Verkäufer die schriftliche Bestellung von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL erhält; in Ermangelung einer Absage durch den Verkäufer innerhalb von acht (8) Kalendertagen nach Versand der schriftlichen Bestellung.

3.
ZEICHNUNGEN UND BESCHREIBUNGEN

3.1.
Die Gewichte, Abmessungen, Kapazitäten, Preise, Spezifikationen und übrigen Daten der Kataloge, Prospekte, Rundschreiben, Werbungen, Abbildungen und Preislisten sind rein informativer Art. Die Angaben sind nur dann verbindlich, wenn der Vertrag ausdrücklich auf sie verweist.

3.2.
Zeichnungen und technische Beschreibungen, die BMT AEROSPACE INTERNATIONAL dem Verkäufer vor oder nach Vertragsabschluss zwecks Benutzung bei der Herstellung oder Montage der Waren oder Teilen davon zur Verfügung stellt, bleiben ausschließliches Eigentum von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL.  Der Verkäufer darf sie nicht ohne die Zustimmung von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL benutzen, kopieren, vervielfältigen oder an Dritte weitergeben bzw. ihnen mitteilen.

3.3.
Zeichnungen und technische Beschreibungen, die der Verkäufer BMT AEROSPACE INTERNATIONAL vor oder nach Vertragsabschluss zwecks Benutzung bei der Herstellung oder Montage des Werkes oder Teilen davon zur Verfügung stellt, bleiben ausschließliches Eigentum des Verkäufers. 

3.4.
Zu Beginn der in Artikel 10 beschriebenen Garantieperiode stellt der Verkäufer BMT AEROSPACE INTERNATIONAL auf dessen Anfrage kostenlos Informationen und andere Zeichnungen der Produkte zur Verfügung, die detailliert genug sind, um BMT AEROSPACE INTERNATIONAL die Benutzung und die Wartung, einschließlich der gängigen Reparaturen, aller Teile sowie die Montage und Inbetriebnahme zu ermöglichen. Diese Informationen und Zeichnungen werden Eigentum von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL, und die Beschränkungen von Artikel 3.3. in Bezug auf deren Nutzung treffen nicht zu.  Der Verkäufer kann jedoch bestimmen, dass ihre Vertraulichkeit gewahrt wird.

3.5.
Zeichnungen und andere Dokumente, die aus gemeinsamen Bemühungen der Parteien im Hinblick auf die Vertragserfüllung hervorgegangen sind, werden gemeinsames Eigentum von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL und dem Verkäufer sein. Dies bedeutet unter anderem, dass jede Partei das Recht hat, diese Zeichnungen und Dokumente frei für ihren eigenen Bedarf zu benutzen. Eventuelle Lizenzverträge werden gemeinsam von beiden Parteien abgeschlossen. Das Vorgenannte beinhaltet jedoch weder eine Einschränkung der Rechte der Parteien in Bezug auf das Know-how, das außerhalb des Vertrags entwickelt wurde, noch der Rechte auf patentierte Erfindungen  durch das Personal der Parteien, selbst wenn dieses Know-how oder Erfindung in den vorerwähnten Zeichnungen oder Dokumenten beschrieben wird.

3.6.
Es ist dem Verkäufer untersagt, den Firmennamen, Marken oder Produkte von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL ohne schriftliche Zustimmung von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL für Referenz- oder Werbezwecke zu erwähnen oder zu benutzen.


Der Verkäufer darf nur mit vorheriger und schriftlicher Genehmigung von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL Werbung betreiben, die sich auf Lieferungen von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL bezieht.

4. 
VERPACKUNG
Außer bei gegenteiliger Vereinbarung sind die Kosten der Verpackung oder der Schutzvorkehrungen, die erforderlich sind, um unter normalen Umständen Schäden beim Transport zum im Vertrag vermerkten Lieferort zu vermeiden, in den Preisen der Angebote und des Vertrags inbegriffen.

5. 
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Der Verkäufer haftet für die Beachtung der zutreffenden, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden und neuesten geltenden Gesetze, Reglements und Vorschriften in Bezug auf Sicherheit und Hygiene aller Materialien, Bestandteile, Dienste, Zeichnungen, Anweisungen und technischen Daten sowie der Umwelt-, Elektro- und elektromagnetischen Auflagen. Dies wird durch die Kodexe und Normen beurteilt, die in Europa in Kraft sind. Falls kein europäischer Kodex oder europäische Norm gilt, einigen sich die Parteien auf die geeignete Norm.

Im Falle einer Änderung der vorgenannten Gesetze, Reglements und Vorschriften zwischen dem Datum des Vertragsabschlusses und dem Lieferdatum wird BMT AEROSPACE INTERNATIONAL den Verkäufer unmittelbar dementsprechend unterrichten und werden die Parteien gemeinsam deren Folgen auf den Vertrag beschließen.

6. 
KONTROLLEN UND TESTS
KONTROLLEN

6.1.
BMT AEROSPACE INTERNATIONAL ist berechtigt, sowohl während der Herstellung als auch danach die Güte der benutzten Materialien und der Bestandteile durch seine ordnungsgemäß ernannten Vertreter prüfen zu lassen. Diese Kontrollen und Prüfungen finden während der normalen Arbeitszeiten im Werk statt, nachdem vorher Ort, Tag und Uhrzeit mit dem Verkäufer vereinbart wurden.

6.2.
Sollte BMT AEROSPACE INTERNATIONAL aufgrund dieser Kontrollen und Prüfungen der Meinung sein, dass bestimmte Materialien oder Bestandteile mangelhaft sind oder nicht dem Vertrag entsprechen, dann teilt es dies dem Verkäufer schriftlich und mit Begründung mit.

6.3.
Die Tatsache, dass infolge dieser Kontrollen und Prüfungen keine Bemerkungen formuliert werden, beeinträchtigt in keiner Weise das Recht des Käufers, Waren zu verweigern, falls diese nicht konform sind oder sichtbare oder unsichtbare Mängel aufweisen. 

TESTS

6.5.
Außer bei gegenteiliger Vereinbarung finden die Abnahmetests im Werk des Verkäufers und während der normalen Arbeitszeiten statt. Falls die technischen Testanforderungen nicht näher im Vertrag beschrieben sind, werden die Tests in Übereinstimmung mit den gebräuchlichen Praktiken im betreffenden Geschäftszweig in dem Land, in dem die Waren zu liefern sind, durchgeführt.

6.6.
Der Verkäufer unterrichtet BMT AEROSPACE INTERNATIONAL rechtzeitig, damit dessen Vertreter den Tests beiwohnen können. Falls BMT AEROSPACE INTERNATIONAL nicht bei den Tests vertreten ist, weil das Unternehmen nicht rechtzeitig informiert wurde, kann es ein neue Tests fordern. Falls BMT AEROSPACE INTERNATIONAL sich bei diesen Tests nicht vertreten läßt,  unterrichtet der Verkäufer das Unternehmen anhand des Testberichts.

6.7.
Falls bei einem Test festgestellt wird, dass  die Waren oder Dienste Mängel aufweisen oder nicht dem Vertrag entsprechen, muss der Verkäufer diese Mängel möglichst rasch beheben oder dafür sorgen, dass die Waren den Vertragsanforderungen entsprechen. Danach wird der Test wiederholt, wenn BMT AEROSPACE INTERNATIONAL  dies wünscht.

6.8.
Außer bei gegenteiliger Vereinbarung trägt der Verkäufer mit Ausnahme der persönlichen Ausgaben der Vertreter von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL sämtliche Kosten in Bezug auf die in seinem Werk durchgeführten Tests.

6.9.
Falls der Vertrags Tests am Installationsort vorsieht, werden die Bedingungen für diese Tests von den Parteien vereinbart.

7. 
LIEFERUNG
7.1.
Außer bei gegenteiliger Vereinbarung erfolgt die Lieferung frei Frachtführer (“free carrier“, FCA) gemäß den vom Verkäufer akzeptieren Incoterms 2000.

7.2.
Die gelieferten Waren müssen mit der Bestellung, den Spezifikationen, Zeichnungen und Güteabkommen übereinstimmen sowie mit den Bedingungen, die als dazugehörend eingestuft werden können. Sie werden nach positivem Ergebnis der  von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL durchgeführten endgültigen Prüfung, deren Methode BMT AEROSPACE INTERNATIONAL selbst bestimmt, als von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL akzeptiert betrachtet. Hinsichtlich Abmessungen, Anzahl und Gewicht gelten die Ergebnisse der BMT AEROSPACE INTERNATIONAL-Kontrolle.

7.3.
Falls die gelieferten Waren nicht den Prüfanforderungen entsprechen, behält BMT AEROSPACE INTERNATIONAL sich das Recht vor, die gesamte Lieferung zu blockieren. 


BMT AEROSPACE INTERNATIONAL wird dem Verkäufer beanstandete Waren nicht bezahlen. Beanstandete Waren werden entweder auf Kosten des Verkäufers verschrottet oder vom Verkäufer auf seine Kosten abgeholt.


Falls die beanstandeten Waren repariert werden können, wird der Verkäufer, BMT AEROSPACE INTERNATIONAL oder ein Dritter die Reparatur auf Kosten des Verkäufers ausführen.

7.4.
Erst nach definitiver Annahme der Gussmodelle und Schmiedeformen durch BMT AEROSPACE INTERNATIONAL hat der Verkäufer seine Lieferpflicht erfüllt.

7.5.
Beanstandete Waren sind unverzüglich und ohne dass dies eine Verzögerung der folgenden Lieferungen zur Folge hat, auf Kosten und Verantwortung des Verkäufers durch andere zu ersetzen.

7.6.
Falls nach wiederholter Beanstandung gerechtfertigte Zweifel bestehen, ob der Verkäufer in der Lage ist, die Liefer- bzw. Qualitätsanforderungen von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL zu erfüllen, behält BMT AEROSPACE INTERNATIONAL sich das Recht vor, den Vertrag unmittelbar ganz oder teilweise zu kündigen. In diesem Fall ist BMT AEROSPACE INTERNATIONAL nicht verpflichtet, dem Verkäufer eventuell daraus entstehende Schäden zu vergüten. 

8.
LIEFERFRIST
8.1.
Außer bei gegenteiliger Vereinbarung läuft die Lieferfrist ab dem Datum des von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL ausgestellten Bestellscheins und sind Lieferfrist und –datum verbindlich.

8.2.
Der Verkäufer teilt BMT AEROSPACE INTERNATIONAL unvermindert seiner Verpflichtungen gegenüber BMT AEROSPACE INTERNATIONAL alle in Artikel 13 erwähnten Umstände mit, die eine Verzögerung der Lieferungen zur Folge haben könnten, schriftlich mit; der Verkäufer  ist sodann verpflichtet, alles zu tun und nichts zu unterlassen, um seine Verpflichtungen zu erfüllen.

8.3.
Der Verkäufer wacht über die Einhaltung der Lieferfristen durch seine Subunternehmen und ergreift notwendigenfalls Maßnahmen, um diese rechtzeitig zu ersetzen.

8.4.
Nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist schuldet der Verkäufer eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5% den Rechnungspreisen pro Woche Verspätung, ohne dass eine vorige Inverzugsetzung notwendig wäre.


Wenn die Verspätung  30 Tage beträgt, kann BMT AEROSPACE INTERNATIONAL ohne gerichtliche Intervention, aber nach einer vorhergehenden Inverzugsetzung, die nach  8 Tagen  ohne Folgen geblieben ist, den Vertrag kündigen 


Die Anwendung der vorgenannten Bedingung beeinträchtigt in keiner Weise das Recht von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL, kompletten Schadenersatz vom Verkäufer zu fordern.

8.5.
Der Verkäufer hält BMT AEROSPACE INTERNATIONAL von sämtlichen Ansprüchen von Drittpersonen frei, die auf die Nichterfüllung durch den Verkäufer zurückzuführen sind.

8.6.
BMT AEROSPACE INTERNATIONAL ist nicht zur Abnahme verpflichtet, wenn und solange wegen Streiks bei BMT AEROSPACE INTERNATIONAL oder einem ihrer Verkäufer, wohl aber aus anderen Gründen, die Produktion stillgelegt ist. 

9. BEZAHLUNG

9.1.
Die Zahlungsfrist wird im Vertrag festgelegt. Die Zahlung kann erst nach Empfang, Kontrolle und definitiver Abnahme der Waren gemäß Artikel 7.4 erfolgen und nach Empfang der gültigen Rechnung des Verkäufers.

9.2.
Die Zahlung beinhaltet keine formelle Annahme der Lieferung.

9.3.
Die vom Käufer gezahlten Vorschüsse werden vom Kaufpreis abgezogen.

9.4.
Eine mit der Erfüllung einer Verpflichtung des Verkäufers verbundene Zahlung kann nicht vor Erfüllung dieser Verpflichtung gefordert werden, es sei denn, die Nichterfüllung durch den Käufer ist auf eine Handlung oder Unterlassung von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL zurückzuführen.

9.5
Falls BMT AEROSPACE INTERNATIONAL infolge eines der in Artikel 13 genannten Umstände nicht rechtzeitig zahlt, kann der Verkäufer keinen Schadenersatz für diese Säumigkeit fordern.

10.
GARANTIE
10.1.
Der Verkäufer garantiert, dass die gelieferten Waren gut und aus geeignetem Material gefertigt sind und sich für die dem Verkäufer bekannte Zweckbestimmung eignen.

10.2.
Die Ansprüche, die BMT AEROSPACE INTERNATIONAL infolge von Mängeln der gelieferten Waren stellen kann, bleiben bestehen, auch wenn diese Mängel erst während der Verarbeitung oder der Benutzung der Waren zu Tage treten, es sei denn, diesee Mängel sind auf eine unsachgemäße Verarbeitung der vom Verkäufer gelieferten Waren durch BMT AEROSPACE INTERNATIONAL zurückzuführen. Der Verkäufer hält BMT AEROSPACE INTERNATIONAL von sämtlichen Schadensersatzansprüchen von Dritten frei, die auf Mängel der vom Verkäufer an BMT AEROSPACE INTERNATIONAL gelieferten Waren zurückzuführen sind.

10.3.
Die infolge dieses Artikels ersetzten Teile fallen unter die gleichen Garantiebedingungen wie die ursprünglich gelieferten Waren.

10.4.
Der Verkäufer verpflichtet sich, Mängel der Waren möglichst rasch zu beheben, ungeachtet deren Ursache und Natur, und BMT AEROSPACE INTERNATIONAL für alle Nachteile zu entschädigen, die dem Unternehmen aus diesen Mängeln entstanden sind.

11. PRODUKTHAFTUNG
11.1.
Der Verkäufer übernimmt sämtliche Verpflichtungen in Bezug auf die Maschinensicherheit , die Herstellern durch die EG-Richtlinie 89/392/EG vom 14. Juni 1989 und ihre späteren Änderungen (u.a. EG-Richtlinie 91/368/EG vom 20. Juni 1991) sowie durch nationale Gesetze und Reglements zur Umsetzung dieser Richtlinie(n) auferlegt werden. Er wird diese zur kompletten Entlastung von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL erfüllen.

11.2.
Der Verkäufer haftet dafür, dass die Waren zum Zeitpunkt der Lieferung den in Belgien geltenden zutreffenden Gesetzesauflagen und  staatlichen Vorschriften  entsprechen. Er haftet dafür, dass die gelieferten Waren weder Patent- noch Warenzeichen- oder andere Rechte von Dritten verletzen und hält BMT AEROSPACE INTERNATIONAL gegen sämtliche diesbezügliche Forderungen frei.

11.3.
Der Verkäufer hält BMT AEROSPACE INTERNATIONAL frei von allen Ansprüchen von Dritten, einschließlich der Behörden, die sich auf die Nichtbeachtung der in Artikel 11.1 und 11.2 erwähnten gesetzmäßigen Handlungen berufen. 

11.4.
Der Verkäufer hält BMT AEROSPACE INTERNATIONAL frei von allen Ansprüchen von Dritten, die sich auf verborgene Mängel (Artikel 1641 BGB) und/oder das Produkthaftungsgesetz (belgisches Gesetz vom 25. Februar 1991) berufen, die auf Mängel der vom Verkäufer gelieferten Produkte oder in Ermangelung von Anweisungen die Information oder Warnungen zu den Produkten zurückzuführen sind.

11.5.
Diese Garantie deckt alle Schadenersatzansprüche und beliebigen Beträge ab, zu deren Zahlung BMT AEROSPACE INTERNATIONAL im Rahmen der vorgenannten Forderungen verpflichtet werden könnte.

11.6.
Bei derartigen Forderungen wird der Verkäufer BMT AEROSPACE INTERNATIONAL kostenlos alle Informationen, Dokumente und sonstiges Material zur Verfügung stellen, die das Unternehmen für seine Verteidigung und als Beweis seiner Forderungen benötigt.

11.7.
Der Verkäufer wird nur Teile, Komponenten, Produkte und Grundstoffe verwenden, deren Verkäufer und/oder Hersteller eindeutig identifiziert werden können. 

11.8.
Der Verkäufer wird BMT AEROSPACE INTERNATIONAL vor jeder Lieferung beweisen, dass er die vorgenannte Haftung durch eine Versicherung in ausreichender Höhe und für die gesamte Haftungsdauer abgesichert hat.

11.9.
Falls BMT AEROSPACE INTERNATIONAL infolge der Nichterfüllung oder unrechtmäßigen Handlung des Verkäufers eine Schadenersatzforderung gegenüber dem Verkäufer hat, kann BMT AEROSPACE INTERNATIONAL seine eventuellen Schulden aus früheren oder späteren Verträgen, die von den Parteien nicht beanstandet werden, ohne Verzinsung aufschieben, bis der zuständige Richter oder die Parteien in gegenseitigem Einvernehmen über den Schadensersatz entscheidet bzw. entscheiden.

12. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE
12.1.
Der Verkäufer ist verpflichtet, alle Angaben in Bezug auf die in Artikel 3.2 erwähnten Zeichnungen, Modelle und anderen Hilfsmittel und in Bezug auf die Aktivitäten des Unternehmens  BMT AEROSPACE INTERNATIONAL, die ihm oder von in seinem Auftrag beschäftigten Personen zur Kenntnis kommen sollten, geheim zu halten oder darüber zu wachen, dass diese Personen die besagten Angaben geheimhalten.

12.2.
Zeichnungen, Modelle und andere Hilfsmittel, die BMT AEROSPACE INTERNATIONAL dem Verkäufer zur Verfügung stellt, dürfen ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung der Einkaufsabteilung von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL teilweise oder ganz kopiert oder zur Einsicht an Dritte weitergeleitet oder zugunsten von Dritten oder für andere Zwecke als die Erfüllung dieses Vertrags verwendet werden.

12.3.
Bei Verletzung der vorgenannten Verpflichtungen durch den Verkäufer entschädigt dieser BMT AEROSPACE INTERNATIONAL für den daraus entstehenden Schaden. Diese Entschädigung in Höhe von mindestens 500.000 Euro ist ipso jure und ohne Inverzugsetzung einforderbar, vorbehaltlich des Rechts von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL zur Forderung einer zusätzlichen Entschädigung für den tatsächlich erlittenen Schaden.

12.4.
Der Verkäufer darf ohne schriftliche Genehmigung der Einkaufsabteilung von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL dieselben Waren, die BMT AEROSPACE INTERNATIONAL bestellt hat, sowie die dafür benötigten Ersatzteile, nicht Dritten liefern und/oder anbieten, es sei denn, der Verkäufer hat diese Waren bereits in genau dieser Zusammensetzung vor Bestellung der Waren durch BMT AEROSPACE INTERNATIONAL über seine eigene Vertriebsorganisation als Standard-Markenarktikel in den Handel gebracht. Unter “Dritten” versteht man auch die verschiedenen  "Spare-parts" Organisationen.

12.5.
Falls BMT AEROSPACE INTERNATIONAL für die Auftragserfüllung Werkzeug und/oder Material zur Verfügung stellt bzw. der Verkäufer diese auf Kosten von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL anfertigt oder anschafft, bleibt bzw. wird dieses Eigentum von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL. Der Verkäufer verpflichtet sich zur Lagerung dieser Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge und anderer Hilfsmittel auf eigene Kosten und Gefahr. Der Verkäufer wacht auf eigene Kosten und Gefahr darüber, dass die Modelle, Werkzeuge und anderen Hilfsmittel gut gewartet, repariert  bzw. ersetzt werden. Er versichert sie auf eigene Kosten gegen Verlust, Diebstahl, Beschädigung und Brand.

13. BEFREIENDE UMSTÄNDE
13.1.
Als befreiende Umstände gelten folgende Umstände, wenn sie nach Abschluss des Vertrags und ohne den Willen der Parteien eintreten und dessen Erfüllung verhindern: Arbeitskonflikte und andere Umstände, wie z.B. Brand, Mobilisierung, Beschlagnahme, Embargo, Devisenüberweisungsverbot, Aufstand, Mangel an Transportmitteln, globaler Grundstoffmangel, Energiesparmaßnahmen. 

13.2.
Die Partei, die sich auf die vorgenannten Umstände beruft, muss die andere Partei unverzüglich schriftlich über deren Eintritt und über den weiteren Verlauf  unterrichten.


Der Eintritt einer dieser Umstände enthebt sowohl den Verkäufer als auch BMT AEROSPACE INTERNATIONAL von seiner Haftung.

13.3.
Die Folgen der genannten Umstände sind, insofern diese die rechtzeitige Erfüllung der Verpflichtungen der Parteien beeinflussen, in Artikel 7 und 9 beschrieben. Falls jedoch einer dieser Umstände die Erfüllung des Vertrags in einer annehmbaren Frist unmöglich macht, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Kündigung und ohne richterliche Intervention zu beenden.

13.4.
Bei Beendung des Vertrags infolge von Artikel 13.3 wird die Verteilung der für die Vertragserfüllung bereits entstandenen Kosten friedlich geregelt.

13.5.
In Ermangelung einer friedlichen Einigung stellt das Gericht fest, welche Partei an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen verhindert wurde. Stellt das Gericht fest, dass nur eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, trägt diese Partei alle vorgenannten Kosten.  Sollte BMT AEROSPACE INTERNATIONAL all diese Kosten tragen müssen und falls BMT AEROSPACE INTERNATIONAL vor Vertragsbeendung bereits mehr an den Verkäufer gezahlt hat, als diesem Kosten entstanden sind, darf BMT AEROSPACE INTERNATIONAL die Rückzahlung des Saldos fordern. Stellt das Gericht fest, dass beide Parteien an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gehindert wurden, teilt sie die Kosten unter Berücksichtigung  aller Umstände nach eigenem Ermessen zwischen Parteien auf.

13.6.
Im Sinne dieses Artikels versteht man unter "Kosten" die tatsächlichen und vertretbaren Ausgaben, nachdem jede Partei ihren Schaden möglichst begrenzt hat. Bezüglich der an BMT AEROSPACE INTERNATIONAL gelieferten Waren wird auch der Teil des aufgrund des Vertrags zu bezahlenden Preises für die gelieferten Waren als Kosten des Verkäufers betrachtet.

13.7.
Falls infolge von höherer Gewalt bzw. Liquidation keine Lieferungen mehr möglich sind, ist der Verkäufer verpflichtet, BMT AEROSPACE INTERNATIONAL rechtzeitig die Zeichnungen, Werkzeuge usw. zur Verfügung zu stellen, die er zur Erfüllung seiner Vertragsverpflichtungen benutzt hat.

14. SERVICE PARTS (Ersatzteile)
Der Verkäufer verpflichtet sich, mindestens 15 Jahre lang nach der letzten Lieferung für die Erstmontage die Möglichkeit der Nachlieferung der gelieferten Teile und dafür benötigten Service Parts offen zu halten gegen sodann zu vereinbarenden und vernünftigen Preisen und Ermäßigungen. Sollte dies aufgrund von höherer Gewalt bzw. Liquidation nicht mehr möglich sein, ist der Verkäufer verpflichtet, BMT AEROSPACE INTERNATIONAL rechtzeitig die Zeichnungen, Werkzeuge usw. zur Verfügung zu stellen, die er zur Erfüllung seiner Vertragsverpflichtungen benutzt hat.

15. ÄNDERUNGEN UND BESTELLUNGEN
15.1.
Erforderlichenfalls werden Änderungen  infolge veränderter Mengen oder Spezifikationen, die infolge des Ausfalls oder der Änderung des bestellten Produkts  zur Beendung des Vertrags führen, vereinbart.

15.2
Sollte der Verkäufer nach diesen Verhandlungen nicht in der Lage sein, die gewünschte Warenmenge bzw. -qualität in der vereinbarten Frist zu liefern, dann ist BMT AEROSPACE INTERNATIONAL zur Vertragskündigung berechtigt. In diesem Fall kann der Verkäufer keinen Schadensersatz fordern. 

15.3.
Der Verkäufer trägt sämtliche Kosten, die ihm aus der Fertigung nicht bestellter Mengen entstehen, ungeachtet der Gründe der Mengenänderung. Alle bereits gefertigten Waren werden vom Verkäufer auf eigene Kosten vernichtet oder zumindest unbrauchbar gemacht.

16. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
16.1.
Bei geheimem Einvernehmen zwischen dem Verkäufer und einem oder mehreren Beschäftigten von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL oder bei einem unehrlichen Vorschlag von dem einen oder anderen behält BMT AEROSPACE INTERNATIONAL sich das Recht zur Vertragskündigung vor, ohne seinen Schadenersatzanspruch aufzugeben.

Falls der Auftraggeber ein anderes als das abnehmende Produktionsunternehmen von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL ist, wird davon ausgegangen, dass er als Vertreter des abnehmenden Produktionsunternehmen von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL auftritt.

16.2.
Bei Nichterfüllung oder unrechtmäßiger Handlung des Verkäufers gegenüber BMT AEROSPACE INTERNATIONAL trägt der Verkäufer sämtliche Kosten, die BMT AEROSPACE INTERNATIONAL für den Rechtsbeistand entstanden sind, einschließlich aller außergerichtlichen Kosten. 

17. RECHTSPRECHUNG
Vorbehaltlich ausdrücklicher und schriftlicher gegenteiliger Vereinbarung unterliegen diese allgemeinen Kaufbedingungen und/oder Verträge, für die diese Bedingungen gelten, sowie alle Streitigkeiten in Bezug auf diese allgemeinen Kaufbedingungen und/oder Verträge, für die diese Bedingungen gelten, der belgischen Rechtsprechung.

18. ZUSTÄNDIGES GERICHT
Für auf diese Bedingungen und/oder Verträge, für die diese Bedingungen gelten, zurückzuführende Streitigkeiten sind einzig und allein die Gerichte des Bezirks, in dem sich der Firmensitz von BMT AEROSPACE INTERNATIONAL befindet, zuständig. Die niederländische Fassung ist für die Auslegung dieser Bedingungen verbindlich.

